
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/5/30 12Os56/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.05.1996

Norm

StGB §9 Abs2

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Es zählt zum Allgemeinwissen, daß die positive Ablegung der Reifeprüfung für den Besuch einer Hochschule oder einer

Universität unabdingbare Voraussetzung ist, welche bei der Inskription zum Zwecke des Ausschlusses unberechtigter

Personen auch überprüft wird.

Entscheidungstexte

12 Os 56/96
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